Vertrag für Handelsvertreter

Zwischen der Fa.

hier bitte Daten eintragen

 (“Firma”)

und

der Firma

hier bitte Daten eintragen

 (“Vertreter”)

wird folgender Vertrag geschlossen:

Vertretung

Die Firma betraut den Vertreter mit der Alleinvertretung (Verkauf etc.) für deren sämtliche Waren und Dienstleistungen und dgl.:

· hier bitte Daten eintragen

· hier bitte Daten eintragen

· hier bitte Daten eintragen

für die folgend näher bezeichneten räumlichen Gebiete:

· hier bitte Daten eintragen

· hier bitte Daten eintragen

· hier bitte Daten eintragen

Die Firma verpflichtet sich, diesem Vertrag eine Anlage mit allen Kunden, mit denen sie bereits bei Vertragsbeginn dauernde Geschäftsbeziehungen unterhalten hat, beizubringen.

In dieser Anlage werden weiterhin sämtliche mit diesen Kunden im letzten Jahr vor Vertragsbeginn erzielten Umsätze genau aufgelistet.

Provision

Die Firma zahlt dem Vertreter eine Provision von hier bitte Daten eintragen Prozent vom Rechnungsbetrag ausschließlich Mehrwertsteuer für alle Geschäfte, die mit Abnehmern des unter I. angegebenen Bezirkes abgeschlossen worden sind.

Zur Provision sowie etwaigen sonstigen Vergütungen und Erstattungen erhält der Handelsvertreter die darauf entfallende Mehrwertsteuer in der gesetzlichen Höhe nur dann, wenn er sie der Firma aufgrund gesetzlicher Vorschriften berechnen muß. Die an den Vertreter gezahlte Mehrwertsteuer ist abzugsfähige Vorsteuer für die Firma.

Die berechnete Mehrwertsteuer wir sofort mit der Provision und den sonstigen Vergütungen und Erstattungen fällig.

Sorgfaltspflicht

Der Vertreter verpflichtet sich, die Firma mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes in all ihren Interessen zu vertreten.

Weiter wird er die erforderlichen Nachrichten (insbesondere von jeder Geschäftsvermittlung und jedem Geschäftsabschluss) und die ihm zugegangenen Informationen über die Kreditfähigkeit der Abnehmer unverzüglich weitergeben.

Mitwirken der Firma
Die Firma wird den Vertreter in seiner Tätigkeit unterstützen, ihm insbesondere Muster, Drucksachen und Werbemittel in ausreichender Menge kostenlos zur Verfügung stellen. Die Gegenstände bleiben, soweit sie nicht zum Verbrauch bestimmt sind, Eigentum der vertretenen Firma und werden auf deren Wunsch und ihre Kosten vom Handelsvertreter zurückgesandt.

Die vertretene Firma wird dem Vertreter die erforderlichen Nachrichten geben, ihm vor allem auch die Annahme oder Ablehnung eines Auftrages sowie die Nichtausführung eines von ihm vermittelten oder abgeschlossenen Auftrages unverzüglich mitteilen; anderenfalls gilt der Auftrag als angenommen.

Provisionsabrechnung
Die Firma erteilt dem Vertreter für jeden Kalendermonat, spätestens bis zum 10. des folgenden Monats, eine Provisionsabrechnung über die in dem Monat ausgeführten Lieferungen. Der dem Vertreter zustehende Provisionsbetrag zuzüglich der Mehrwertsteuer ist mit der Abrechnung zahlbar. Zuviel gezahlte Provision wird bei der nächsten Abrechnung berücksichtigt.

Erstattungsanspruch
Der Vertreter hat Anspruch auf Erstattung der Porto-, Fernsprech-, Telefax- und Telegrammkosten, die im Verkehr mit der vertretenen Firma und durch die Weiterleitung von Post an die Abnehmer entstehen, ferner folgender Kosten:

· hier bitte Daten eintragen

· hier bitte Daten eintragen

· hier bitte Daten eintragen

Mitteilungspflicht
Damit der Vertreter die Belange der Firma bei der Abwicklung der Geschäfte nach Möglichkeit wahrnehmen kann, unterrichtet die Firma den Vertreter über die mit den Abnehmern seines Bezirks geführte unmittelbare Korrespondenz durch gleichzeitige Übersendung von Durchschriften.

Rechtschutz

Die Firma sichert dem Vertreter zu, Patent-, Musterschutz-, Markenschutz-, Warenzeichen- und alle sonstigen Rechte zum Schutz der Urheberschaft, die Regelungen des Wettbewerbsrechts sowie die Bestimmungen über die Beschaffenheit, Kennzeichnung und Verpackung von Waren und sonstige Verbraucherschutzrechte zu beachten.

Die vertretene Firma stellt den Handelsvertreter von allen gegen ihn gerichteten Ansprüchen und seinen Verpflichtungen frei, die sich aus einer Verletzung der vorgenannten Zusicherung ergeben. Wird der Handelsvertreter aufgrund einer Verletzung dieser Vorschriften von Dritten gerichtlich in Anspruch genommen, zahlt die vertretene Firma sämtliche Vorschüsse zur gerichtlichen Prozeßführung und unterrichtet den Handelsvertreter in hierzu erforderlichem Umfange. Die vertretene Firma hat dem Handelsvertreter darüber hinaus sämtliche in diesem Zusammenhang anfallenden Kosten und die eigenen Aufwendungen zu ersetzen.

Vertragsdauer

Das Vertragsverhältnis beginnt am
hier bitte Daten eintragen
und wird auf bestimmte Zeit bis zum 
hier bitte Daten eintragen
auf unbestimmte Zeit abgeschlossen.

Ist der Vertrag für eine bestimmte Zeit abgeschlossen, so verlängert er sich jeweils um die gleiche ursprünglich vereinbarte Dauer, wenn er nicht sechs Monate vor Zeitablauf schriftlich gekündigt wird.

Ist der Vertrag auf unbestimmte Dauer abgeschlossen, so kann er von jedem Vertragspartner mit einer Frist von sechs Monaten zum Ende eines Kalendervierteljahres gekündigt werden. Die Kündigung muß schriftlich erfolgen.
Streitigkeiten

Sollten sich aus diesem Vertragsverhältnis Streitigkeiten ergeben, so kann jeder Teil die Entscheidung durch ein Schiedsgericht unter gleichzeitiger Ernennung eines Schiedsrichters zur Vermeidung des ordentlichen Rechtsweges fordern oder die ordentlichen Gerichte anrufen. Gerichtsstand ist in beiden Fällen der Sitz des Klägers. Wird ein Schiedsgericht gefordert, und lehnt der andere Teil innerhalb einer Woche nach Zugang dieser Aufforderung die Entscheidung durch ein Schiedsgericht ab, so sind nur noch die ordentlichen Gerichte zuständig. Im anderen Falle hat er innerhalb von 14 Tagen nach Zugang der Forderung auf Entscheidung durch ein Schiedsgericht ebenfalls einen Schiedsrichter zu ernennen. Ernennt er innerhalb dieser Frist keinen Schiedsrichter, so ist der erste Teil berechtigt, von der für ihn zuständigen Industrie- und Handelskammer den zweiten Schiedsrichter ernennen zu lassen. Die Schiedsrichter ihrerseits wählen einen Obmann. Einigen sie sich nicht innerhalb von 14 Tagen über die Person des Obmannes, so kann jeder Teil die für den Sitz des Klägers zuständige Industrie- und Handelskammer ersuchen, den Obmann zu bestimmen. Dem Spruche dieses Schiedsgerichtes, sich zu fügen, verpflichten sich beide Teile.

Ist eine Streitigkeit bereits vor dem ordentlichen Gericht anhängig, so ist eine schiedsrichterliche Entscheidung nur mit Einverständnis beider Teile möglich.
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